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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.05.1952

Norm

B-VG Art57

StPO §38 Abs3

StPO §153

Rechtssatz

Ein Mitglied des Nationalrates darf über eine von ihm in Ausübung seines Berufes gemachte Äußerung nur dann vom

Gericht als Zeuge vernommen werden, wenn der Inhalt dieser Äußerung ihn nicht selbst als einer strafbaren Handlung

verdächtig erscheinen läßt.

Entscheidungstexte

5 Os 262/52

Entscheidungstext OGH 02.05.1952 5 Os 262/52
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